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— an der gerichtlichen Hauptverhandlung mitzuwirken;
— Rechtsmittel einzulegen und im Rechtsmittelverfahren mitzuwirken;
— Vorschläge zu den gerichtlichen Entscheidungen bei der Verwirk

lichung der Strafen zu unterbreiten.
(2) Der Verteidiger ist nach Abschluß der Ermittlungen vor Erhebung 

der Anklage befugt, Einsicht in die Strafakten zu nehmen. Schon vor die
sem Zeitpunkt ist ihm die Einsicht in die Strafakten zu gestatten, wenn 
dies ohne Gefährdung der Untersuchung geschehen kann. Unter densel
ben Voraussetzungen ist dem Verteidiger die Teilnahme an von ihm 
beantragten Beweiserhebungen im Ermittlungsverfahren zu gestatten.

(3) Der Verteidiger kann mit dem in Untersuchungshaft befindlichen 
Beschuldigten und Angeklagten sprechen und mit ihm korrespondieren. 
Im Ermittlungsverfahren kann der Staatsanwalt hierfür Bedingungen 
festsetzen, damit deF ZwedT deFTTntereüäm^

§65
Ausbleiben des Verteidigers

(1) Wenn ein bestellter Verteidiger in der Hauptverhandlung ausbleibt, 
sich vorzeitig entfernt oder sich weigert, die Verteidigung zu führen, hat 
das Gericht dem Angeklagten sogleich einen anderen Verteidiger zu be- * 2 3

stellen. In solchen Fällen hat das Gericht die Anberaumung eines neuen 
Hauptverhandlungstermins oder die Unterbrechung der Verhandlung zu 
beschließen, wenn es der Angeklagte oder der neu bestellte Verteidiger 
beantragt.

(2) Das gleiche trifft im Falle der §§ 62 und 72 auf den gewählten Ver
teidiger zu.

(3) Wird durch Versäumnis des Verteidigers die Anberaumung eines 
neuen Hauptverhandlungstermins oder die Unterbrechung der Verhand
lung erforderlich, sjnd ihm die hierdurch verursachten Auslagen aufzu
erlegen.

*' .................  §66
Gemeinschaftliche Verteidigung und mehrere Verteidiger

Die Verteidigung mehrerer Beschuldigter oder Angeklagter durch einen 
gemeinschaftlichen Verteidiger ist zulässig, soweit dies nicht den Inter
essen der Beschuldigten oder Angeklagten widerspricht. Ein Beschuldig
ter oder Angeklagter kann audi_ mehrere Verteidiger wählen.

§67
Rechtsanwaltsgebühren

(1) Dem zum Verteidiger bestellten Rechtsanwalt sind für die Vertei
digung die Gebühren nach Malfgäbä"äer "gesetzli'ch'en Bestimmungen aus 
dem Staatshaushalt zu zahlen.

Anmerkung: Vgl. die §§ 63 Я. RAGO i. V. mit der RV des MdJ Nr. 20/53 vom 
25. 2. 1953 betr. Gebühren des bestellten Verteidigers in Strafsachen (ANB1. des 
MdJ 1953 Nr. 5 S. 32). ,


